
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/4/27 AW 98/20/0393
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1999

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

25/02 Strafvollzug

Norm

StVG §108 Abs1;

StVG §109;

StVG §120;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Angelegenheit des Strafvollzugs - Bei der Abmahnung gemäß § 108 Abs 1 StVG handelt es sich nicht

um eine Ordnungsstrafe iSd § 109 StVG, sondern lediglich um ein Verhalten des Strafvollzugsbediensten iSd § 120 Abs

1 StVG, das keinem Vollzug zugänglich ist.

Schlagworte

Vollzug
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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